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Öffentliche Bekanntmachung

Aufstellung des Bebauungsplanes  
Nr. 194-I, Ostbayerische Technische 
Hochschule (OTH) Regensburg –  
Seybothstraße nach § 2 Abs. 1  
Baugesetzbuch und frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit gem.  
§ 13a Abs. 3 BauGB zum Bebauungs-
plan – Vorentwurf – Beschleunigtes 
Verfahren 

Der Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr 
und Wohnungsfragen hat am 03.02.2015 
die Aufstellung des Bebauungsplanes  
Nr. 194-I, Ostbayerische Technische 
Hochschule (OTH) Regensburg – Sey-
bothstraße beschlossen. Er soll sich im 
Wesentlichen auf das Gebiet zwischen 
der Universitätsstraße und der Galgen-
bergstraße, sowie nördlich der geplanten 
Campusspange und südlich der Hochbe-
hälter und des Friedhofs Obere Stadt 
bzw. des Arbeitsamtes erstrecken; der 
räumliche Geltungsbereich ist im Übrigen 
aus dem abgedruckten Lageplan 
ersichtlich.

Der Bebauungsplan wird im beschleunig-
ten Verfahren aufgestellt. Es wird keine 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Bauge-
setzbuch durchgeführt.

Die Öffentlichkeit kann sich im Stadt-
planungsamt, D.-Martin-Luther-Str.1, 
Zimmer 2.087 während der Öffnungszei-
ten für den allgemeinen Besucherverkehr 
(von Montag bis Mittwoch von 8.30 bis 
12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr, 
Donnerstag von 8.30 bis 13.00 Uhr und 
von 15.00 bis 17.30 Uhr und Freitag von 
8.30 bis 12.00 Uhr) vom 24.02.2015 bis 
06.03.2015 zu den allgemeinen Zielen 
und Zwecken und wesentlichen Auswir-
kungen unterrichten und während dieser 
Frist äußern.

In besonderen Fällen können unter der 
Rufnummer 507-2617 auch andere 
Termine vereinbart werden. 

Über Äußerungen im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung wird der 
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und 
Wohnungsfragen informiert. Über das 
Ergebnis der Prüfung der Beiträge durch 
den Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr 
und Wohnungsfragen kann sich die 
Öffentlichkeit durch Einsichtnahme in 
den Bebauungsplan-Entwurf während 
der später erfolgenden öffentlichen 
Auslegung informieren.

Es wird darauf hingewiesen, dass außer 
der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß  

§ 13 a Abs. 3 Baugesetzbuch während 
der zu einem späteren Zeitpunkt noch zu 
erfolgenden öffentlichen Auslegung des 
Bebauungsplan-Entwurfes gemäß § 3 
Abs. 2 Baugesetzbuch die Möglichkeit 
besteht, Anregungen vorzubringen. Der 
Auslegungszeitraum wird rechtzeitig im 
Amtsblatt veröffentlicht.

Regensburg, 16.02.2015  
 
Stadt Regensburg
Joachim Wolbergs
Oberbürgermeister
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Einladung zur Jahreshauptversammlung

Am Donnerstag, 26.03.2015, um 19.30 
Uhr findet in der Gaststätte Rieger, 
Oberisling, Rauberstraße 27, 93053 
Regensburg die Jahreshauptversamm-
lung der Jagdgenossenschaft  Regens-
burg – Oberisling statt

Tagesordnung:
  1.   Begrüßung durch den  

Jagdvorsteher
  2.  Verlesung der Niederschrift
  3.   Rechenschaftsbericht des  

Jagdvorstehers

   4.  Kassenbericht
   5. Bericht der Kassenprüfer
   6.  Entlastung der Vorstandschaft 
   7.   Bericht des Jagdpächters über  

das abgelaufene Jagdjahr
   8.  Rückblick des Jagdvorstehers  

auf die vergangenen 10 Jahre
   9. Bildung eines Wahlausschusses
 10.  Neuwahl der gesamten Vorstand-

schaft
 11.  Verwendung des Jagdpacht- 

schillings
 12. Wünsche und Anträge

Zu dieser Versammlung lade ich alle 
Jagdgenossen und Jagdgenossinnen 
recht herzlich ein.
Anschließend findet das vom Jagdpäch-
ter gestiftete Jagdessen statt, hier sind 
auch die Ehepartner mit eingeladen.

Regensburg-Oberisling, 13.02.2015
gez. Xaver Obermeier
Jagdvorstand

Einladung

Jahreshauptversammlung der  
Jagdgenossenschaft Regensburg-Süd
am 04.03.2015 im Hotel Held – Irl, 

Beginn: 19 Uhr

Tagesordnung

1.  Begrüßung und Bericht  
des Jagdvorstehers

2. Bericht des Schriftführers
3. Bericht des Kassenverwalters
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Neuwahlen

7.  Verwendung des Jagdpacht- 
schillings

8. Verschiedenes
  

Regensburg-Irl, 12.02.2015
gez. Josef Flotzinger
Jagdvorsteher

Vorankündigung

Information über beabsichtigte 
Beschränkte Ausschreibungen nach  
§ 3 Abs. 3 Nr. 1 VOB/A 2009 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabestelle
D.-Martin-Luther Str. 3
93047 Regensburg
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de

Kraftloserklärung eines Sparkassenbuches

Das Sparbuch Nr. 3402740819 wird nach erfolgtem Aufgebot für kraftlos erklärt.

Sparkasse Regensburg
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Öffentliche Ausschreibungen

Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg                               
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt folgende Aufträge zu 
vergeben:

1.  Öffentliche Ausschreibung  
nach VOB/A

15 A 014 –  Entwässerungskanalarbeiten 
nach DIN 18306

15 A 019 –  Schlosserarbeiten Außen 1 
– Befahranlage, Metallbauar-
beiten nach DIN 18360

15 A 020 –  Schlosserarbeiten Außen 2, 
Metallbauarbeiten nach  
DIN 18360

15 A 021 –  Schlosserarbeiten Innen, 
Metallbauarbeiten nach  
DIN 18360

15 A 023 –  Schlosserarbeiten nach  
DIN 18360 und DIN 18340

15 A 024 –  Straßenbauarbeiten nach  
DIN 18299 ff.

Nähere Informationen zu oben  
genannten Ausschreibungen siehe unter  
www.vergabe.bayern.de und  
www.regensburg.de/vergaben

2.  Öffentliche Ausschreibung  
nach VOL/A

15 A 018 –  Lieferung eines Lkw mit 
einem zulässigem Gesamt-
gewicht von 18 t mit  
Dreiseitenkipper und aufge-
bautem Ladekran – 2 Lose, 
Stadt Regensburg,  
Amt für Abfallentsorgung, 
Straßenreinigung und 
Fuhrpark,  
Markomannenstr. 3, 
93053 Regensburg

Nähere Informationen zu oben  
genannter Ausschreibung siehe unter 
www.regensburg.de/vergaben

Traditioneller Christkindlmarkt von Montag, 23. November 2015,  
bis Mittwoch, 23. Dezember 2015

Die Stadt Regensburg veranstaltet 
während der genannten Zeit ihren 
traditionellen Christkindlmarkt auf dem 
Neupfarrplatz in Regensburg. Der 
Regensburger Christkindlmarkt hat 
überregionale Anziehungskraft. Bewer-
bungen mit einem Warenangebot, das  
in den Zulassungsbedingungen (siehe 
www.regensburg.de/christkindlmarkt/
service/bewerbung) genannt ist, können 
bis 15.04.2015 schriftlich an die Stadt 
Regensburg, Amt für öffentliche Ordnung 
und Straßenverkehr, Postfach 11 06 43, 
93019 Regensburg, eingereicht werden. 

Die Anmeldefrist ist eine Ausschlussfrist. 
Die Bewerbung selbst muss mittels 
Formblatt (2 Seiten) der Stadt Regens-
burg erfolgen. Bewerbungen ohne 
Formblatt werden von der Auswahlent-
scheidung ausgeschlossen. Im Hinblick 
auf die dem Auswahlverfahren zugrunde 
liegenden Zulassungsbedingungen 
empfehlen wir neben den im Formblatt 
abgefragten Angaben der Bewerbung 
aussagekräftiges Bewerbungs- und 
Bildmaterial beizufügen. Fehlende oder 
lückenhafte Angaben können sich bei  
der Auswahlentscheidung zu Ihren 

Lasten auswirken. Das Formblatt können 
Sie unter o.a. Adresse mit einem ord-
nungsgemäß beschrifteten und frankier-
ten Rückkuvert anfordern. Sie können 
sich das Formblatt auch herunterladen 
und ausdrucken. Die Zulassungsbedin-
gungen sind hier ebenfalls einzusehen. 
Bereits zugesandte Bewerbungen bitten 
wir zu komplettieren. Die Bewerbungen 
begründen keinen Rechtsanspruch auf 
Zulassung oder Zuweisung eines 
bestimmen Platzes.
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